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Stellungnahme MilKdo ST
Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie;
Windenergie Novelle 2026

In  Erledigung  Ihrer  Kundmachung  betreffend  der  „Windenergie  Novelle  2026“  für  das 
Entwicklungsprogramm  im  Sachbereich  Erneuerbare  Energie,  teilt  Ihnen  das 
Militärkommando  STEIERMARK  mit,  dass  im  Entwicklungsprogramm  (Bereich  VZ 
Ochsenkogel  –  Bärenkogel)  militärische  Tiefflugstrecken  liegen  und  militärische 
Planungsinteressen bestehen, die zu berücksichtigen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Tiefflugstrecke auf Grund des Einsatzes von 
Militärflugzeugen kurzfristig unter Umständen mit größeren Fluglärmbelastungen zu rechnen 
ist. Es wird daher empfohlen, auf die Auswirkungen des Fluglärms entsprechend Bedacht zu 
nehmen.

Weiter wird hinsichtlich Bauhöhen darauf hingewiesen, dass in Tiefflugstrecken bis minimal 
5 m über Grund geflogen werden kann.

Definition einer Tiefflugübungsstrecke:

Tiefflüge sind Flüge militärischer Luftfahrzeuge mit Flughöhen – ausgenommen für Start und 
Landung – von weniger als 50 m über Grund bei Tag und weniger als 300 m über Grund bei 
Nacht, auf festgelegten Tiefflugübungsstrecken oder festgelegten Tiefflugübungsräumen, 
unter Sichtflugwetterbedingungen, wobei hier gilt: 
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 Hubschrauber können bis 5m über Grund fliegen (und sind außerdem nicht an diese 
festgelegten Räume gebunden – d.h. sie können bei Bedarf überall so tief fliegen) und 

 Propellerflugzeuge können bis 20 m über Grund fliegen. Düsenflugzeuge können bis 40 
m über Grund fliegen.

Seitens des Bundesministers für Landesverteidigung bestehen keine Einwände gegen die 
geplante  Änderung  der  oben  bezeichneten  Angelegenheiten,  sofern  die  vorzitierten 
militärischen Interessen berücksichtigt werden.

Die digitalen Datensätze des militärischen Raumordnungskatasters  (MilROKat)  sind beim 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung in der A 17, Referat Statistik und Geoinformation 
einsehbar.

Sie werden höflich ersucht, gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 des Steiermärkischen 
Raumordnungsgesetzes i.d.g.F. dafür Sorge zu tragen, dass die militärischen Interessen  
gewahrt bleiben.

GRAZ, am 10.06.2026
Der Kommandant:
Bgdr Mag. Heinz ZÖLLNER

Beilage
VZ_Ochsenkogel

Ergeht an:
Amt der Steir. LReg, Abt13
Amt der Steir. LReg, Abt17
Dion7/LiegVw (nachrichtlich)
AllgRecht (nachrichtlich)
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